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Herrn Fraktionsvorsitzenden
Martin Kallweitt
Ernst-Thrasolt-Straße 18

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

KREISAHRWEILER
DIE LANDRÄTIN

Bad Neuenahr-Ahn/veiler, 04.11.2024

Anfrage nach § 19 der Geschäftsordnung - Schirmherrschaft

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kallweitt,

zu Ihrer schriftlichen Anfrage vom 27.10.2024 bezüglich der Schirmherrschaft der Ahmadiyya 

Muslim Jamaat Organisation nehme ich wie folgt Stellung:

Zu Frage 1: Welche Voraussetzungen müssen für eine Schirmherrschaft der 

Kreisverwaltung vorliegen?

und Frage 3: Nach welchen Kriterien werden solche Schirmherrschaften erteilt? Bitte genau 

aufschlüsseln.

Anfragen auf Schirmherrschaften der Landrätin werden bürointern geprüft. Bei Bedarf werden 

zusätzlich Fachabteilungen der Kreisverwaltung eingebunden. Die Kreisverwaltung als Behörde 

kann keine Schirmherrschaften übernehmen.
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Zu Frage 2: Gab es noch weitere Schirmherrschaften seit 2023 und wenn ja welche?

Seit 2023 wurde verschiedene weitere Schirmherrschaften übernommen. Hierzu zählen die 

Ballfestspiele Brohltal 2024, die Ausbildungsplatzgarantie der Janusz-Korczak-Schule 2024, die 

Beruflichen Aktionstage der Caritas 2023 und 2024, die Straßensammlung im Kreis Ahrweiler des 

Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 2023, Nachbar in Not 2023 und 2024, das 

Projekt Herzsicher des Helfer-Stabes, das Projekt „Kleine Hände, große Taten“ im Schuljahr 

2024/2025, die kreisweite Zahnputzwoche in Kindertagesstätten 2024 und die Bewegungswoche 

2023 und 2024.

Zu Frage 4: Inwiefern wurden Informationen über diese Organisation vorab eingeholt und 

überprüft?

Die anfragende Organisation wurde im Vorfeld ausführlich online recherchiert. Sie ist seit über 

zehn Jahren in zwei Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und hier 

auch teilweise für den islamischen Religionsunterricht beauftragt. Eine extremistische Gesinnung 

kann aus den vorgenannten Gründen nicht erkannt werden.

Zu Frage 5: Wie kam der Kontakt zur Kreisverwaltung zustande und wer hat den Antrag 

auf Schirmherrschaft gestellt?

Der Zuständige für den Ahmadiyya Charity Walk sowie ehrenamtlich tätige Personen aus 

Mayschoß haben Kontakt aufgenommen und um Übernahme einer Schirmherrschaft zur 

Generierung von Spendengeldern für flutbetroffene Menschen im Kreis Ahrweiler gebeten.

Zu Frage 6: Welche finanziellen Mittel waren mit dieser Schirmherrschaft verbunden?

und Frage 7: Wurden Gelder an die Organisation ausgezahlt?

Mit dieser Schirmherrschaft waren keine finanziellen Mittel verbunden. Zahlungen von Seiten des 

Kreises sind nicht erfolgt.
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Zu Frage 8: Wie genau wurde diese Veranstaltung organisiert und wie und an wen 

erfolgten die Einladungen zu dieser Veranstaltung?

Bitte wenden Sie sich hierzu an den Veranstalter.

Zu Frage 9: Waren Sie auch persönlich und andere Mitarbeiter der KV bei der 

Veranstaltung anwesend? Wenn ja bitte die Mitarbeiter mit Namen aufführen.

Durch mich ist eine kurze persönliche Teilnahme am Veranstaltungstag erfolgt.

Zu Frage 10: Sind weitere Veranstaltungen dieser Organisation im Kreis Ahrweiler geplant?

In 2024 wurde ich auch zu weiteren Veranstaltungen eingeladen, eine Teilnahme erfolgte nicht. 

Für Informationen zu angedachten Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter.

Zu Frage 11: Fanden an anderer Stelle noch weitere Veranstaltungen im Kreis Ahrweiler 

statt?

Für Informationen zu vergangenen Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter.


